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Zu
Hilfe!...

Ein Unfall ist geschehen - im Hause, beim
Sport, im Verkehr, bei der Berufsausübung

-, das heisst, jemand ist an Leib und Leben
bedroht. Schmerzen, Angst überfluten den

Verunglückten, wenn er nicht das Bewusst-
sein verloren hat und damit doppelt hilflos
geworden ist. Vielleicht ist eine ganze
Personengruppe betroffen worden Verwirrung,

Schreien, Blut aber dann kommt
jemand zu Hilfe - welche Erleichterung!
Auf einmal bekommt die Lage ein anderes
Gesicht. Der Verunfallte ist nicht mehr
allein in einem Meer von Angst und Schmerzen.

Da ist jemand, der ihm beisteht, der
ruhig und geschickt das Nötige tut, ihn vor
weiteren Gefahren schützt, ihm Mut
zuspricht, die Schmerzen lindert und der für
weitere Hilfe sorgt. Nur schon seine
Anwesenheit gibt Zuversicht, macht Schmerzen
erträglicher. Und wie dankbar sind
Familienangehörige oder Begleiter — die,
erschrocken und selber mitgenommen, sich
nicht zu helfen wissen —, wenn jemand die
dringendsten Anordnungen trifft.
Der Wille zu helfen, ist bei vielen vorhanden,

aber er genügt nicht. Man muss genau
wissen, was zu tun ist, um nicht mehr zu
schaden als zu nützen. Die «Notfallhilfe»
wird in einem Nothelferkurs von fünf
Doppelstunden erklärt, demonstriert und
geübt. Diese Kenntnisse können ohne
weiteres auch Kinder von etwa vierzehn Jahren
an erwerben; deshalb bemüht sich das

Schweizerische Rote Kreuz, den Nothelferkurs

in den Schulen einzuführen. Für
weitergehende Hilfe kann das Rüstzeug in
einem Samariterkurs geholt werden. Diese

Ausbildung liegt in den Händen des
Schweizerischen Samariterbundes. Auch die anderen

Hilfsorganisationen des Schweizerischen

Roten Kreuzes, die sich praktisch mit
Erster Hilfe und Rettungsaufgaben befassen,

die Lebensrettungsgesellschaft und die

Rettungsflugwacht, verlangen von ihren
Mitgliedern gründliche Ausbildung für
ihren Arbeitsbereich. Diese Samariter und
Helfer sind der «jemand», der im Unglücksfall

Hilfe und Aufmunterung bringt.
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